
 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2025 in der Stadt Wittstock/Dosse 

 
Aufgrund § 5 Abs. 1 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) vom 27. November 2006 
(GVBI. I S. 158), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. April 2017 (GVBI. I/17 [Nr. 8]) wird vom 
Bürgermeister der Stadt Wittstock/Dosse als örtliche Ordnungsbehörde nach Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 11. Dezember 2024 verordnet: 
  

§ 1 
 
In der Stadt Wittstock/Dosse dürfen Verkaufsstellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Brandenburgisches 
Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) innerhalb der Kernstadt Wittstock/Dosse sowie dem 
Gewerbegebiet "Einkaufs- und Baumarktzentrum Pritzwalker Straße“ in der Uetersener Straße, der 
Berliner Straße und der Hamburger Straße aus Anlass von besonderen Ereignissen an folgenden 
Sonntagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet sein: 
 

Datum Anlass 

23.02.2025 46. Großtauschbörse  

29.06.2025 Wittstocker Stadtfest  

19.10.2025 24. Tourismustag  

07.12.2025 Wittstocker Weihnachtsmarkt  

  
§2  

 
Sollte der Anlass (besonderes Ereignis) für die Sonntagsöffnung entfallen, ist auch keine 
Sonntagsöffnung zulässig.  

 
§ 3 

 
Werden Arbeitnehmer/-innen beschäftigt, so sind § 10 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz, 
das Arbeitszeitgesetz, der Manteltarif für Arbeitnehmer im Einzelhandel, das 
Jugendarbeitsschutzgesetz und das Mutterschutzgesetz in der jeweils aktuellen Fassung 
einzuhalten. 

 
§ 4 

 
Die Verordnung tritt am 8. Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Wittstock/Dosse,  
 
 
 
Dr. Philipp Wacker 
Bürgermeister        


